
Weitere nachfolgend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

haben keine Anregungen und Bedenken geäußert bzgl. der 5. Änderung des 

Bebauungsplanes „Ortskern Darfeld“ im Ortsteil Darfeld 

 

zur SV IX/498 

 

Für die frühzeitige Beteiligung 

 

 Telekom Deutschland GmbH, Schreiben vom 29.03.2017 

 

Für die öffentlichen Auslegung 

 

 Telekom Deutschland GmbH, Schreiben vom 29.03.2017 

 

Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Baugesetzbuch 

 

 IHK Nord Westfalen, Schreiben vom 27.03.2017 

 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Schreiben vom 27.03.2017 

 HWK Münster, Schreiben vom 27.03.2017 

 Kreis Coesfeld, Schreiben vom 28.03.2017 
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